
MSC Süd Sauerland  Kirchhundem - Hauptclub – 
www.msc-sued-sauerland.de  

                       e.V. im ADAC 
 
An die 
Mitglieder 
des MSC Süd Sauerland Kirchhundem 
e.V. im ADAC 
 
 
 
 
 
          
 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2011 
Hauptclub und Jugendgruppe 
 
Sehr geehrte Motorsportfreunde, 
 
hiermit laden wir form- und fristgerecht alle Mitglieder im Hauptclub, sowie alle 
Jugendgruppenmitglieder zur Jahreshauptversammlung des MSC Süd Sauerland 
Kirchhundem e.V. im ADAC ein. Die Tagesordnungspunkte sind dem Anschreiben 
beigefügt, getrennt nach Hauptclub und Jugendgruppe. 
 
Datum: 10. Februar 2012  
Uhrzeit: 19.00 Uhr (Jugendgruppe im Anschluß Hauptclub) 
Ort:  57368 Lennestadt-Grevenbrück, Gasthof Börger, Kölner Strasse 
   
Ich bitte um rechtzeitige Absage wer an diesem Tag nicht kommen kann. 
 
Anträge mit Inhaltsangabe (Hauptclub und Jugend) sind von den Mitgliedern 8 Tage vor 
Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen.(vgl.§ 8 Abs.4) 
 
Mit sportlichem Gruß 

Michael Peuser 
 
 
 
  

stellv.Vorsitzender 

 
 

 

MSC Süd Sauerland Kirchhundem 
e.V. im ADAC 
Michael Peuser 
In der Schlade 5 
57368 Lennestadt 
 
Telefon  +49 (0) 27 21 / 3232 
Telefax     +49 (0) 27 21 /983944  
Mobil  +49 (0) 175 / 8311714 
EMail  michael.peuser@online.de 
Internet  www.msc-sued-sauerland.de 
 
Datum: 
11.01.2012 

MSC Süd Sauerland – Michael Peuser – In der Schlade 5 – 57368 Lennestadt 

 
 
wir sind wegen Förderung (der Jugendgruppe MSC Süd Sauerland, die Jugendhilfe, sowie die Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe) 
durch Bescheinigung des Finanzamtes Olpe, StNr.338/5965/0755 vom 12.12.2006 als gemeinnützig anerkannt. Abs.1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von 
der Körperschaftssteuer befreit. Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbescheinigung erstellt oder wer veranlasst, dass 
Zuwendungen nicht zu einem etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden entgeht (§ 10 b Abs. 4 EstG. §9 Abs. 3 KStG. § 9 Nr. 5 GewStG.). Diese 
Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendungen anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger 
als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – BstBl 1 
S.884). 

Vorsitzender: 
Michael Laux 
Stellv.Vorsitzender: 
Michael Peuser 

Bank: 
Sparkasse ALK 
BLZ  462 516 30 
Kto.-Nr. 2000 2101 

VR: 4734 Amtsgericht Siegen 
Steuernummer: 338/5965/0755 


